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Nach den Feststellungen der durch die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 

vorgenommenen Prüfungen der Kapitalmaßnahmen der Google Inc. und der A.P. Moeller/ 

Maersk A.S. vom April 2014 erfüllen beide Kapitalmaßnahmen die Voraussetzungen einer 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach §§1,7 KapErhStG. 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist gemäß § 43a Absatz 3 

Satz 7 EStG eine Korrektur des bei der Abwicklung der Kapitalmaßnahme vorgenommenen 

Steuerabzugs vorzunehmen, sofern diese nicht bereits erfolgt ist. 

Folge dieser Korrektur ist es, dass die depotführenden Kreditinstitute die Anschaffungskosten 

der Alt^tien auf die im Zuge der Kapitalmaßnahme eingebuchten jungen Aktien nach dem 

rechnerischen Bezugsverhältnis übertragen. In gleicher Höhe sind die Anschaffungskosten der 

„Altaktien“ zu mindern. Als Zeitpunkt der Anschaffung der jungen Aktien gilt der Zeitpunkt 

der Anschaffung der Altaktien. 

Der Korrektur sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalmaßnahme 

im April 2014 zugrunde zu legen. Das bedeutet, dass auch bei bereits veräußerten Anteilen 

eine Korrektur durch das jeweilige Kreditinstitut erfolgt. 

(bei Antwort bitte GZ und DCK ergeben) 

www.bundesfinanzministenim.de 



Seile 2 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil 1 veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Intemet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 

Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 

zum Download bereit. 
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